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Förderantrag

Projekt

1. Voraussetzung einer Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung 

Förderung von ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 AO.
Wir fördern insbesondere steuerbegünstigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen und rechtlich selbständige  
Einrichtungen, die
 sich im Bereich der Lebensrettung engagieren;
  sich der Förderung der Zivilcourage und des bürgerlichen Engagements, der Prävention von Straftaten sowie der 

Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen;
  Menschen unterstützen, die aufgrund ihres selbstlosen Handelns, aufgrund von Straftaten oder aus anderen Gründen 

unverschuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind;
  soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen;
  sich der Förderung des Brandschutzes und der Brandschutzerziehung, der Verkehrssicherheit, der Alkoholprävention 

unter Jugendlichen sowie der Jugendbildung widmen.
  Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder einer 

geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den 
Mitteln den Stiftungszweck nach Absatz 1 der Satzung fördern.

Weitere Förderkriterien
  Dauerförderungen können nur ausnahmsweise und in begrenztem Ausmaß gewährt werden. 
  Projekte müssen im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

oder eines ihrer Konzernunternehmen durchgeführt werden.
  Projekte müssen finanziell und konzeptionell geplant sein.
  Eine erneute Einreichung bereits abgelehnter Anträge ist grundsätzlich nicht möglich.

Weitere Hinweise 
Die Stiftung behält sich vor, die Förderung von Projekten abzulehnen, im Nachhinein zu streichen oder bereits gewährte 
Mittel zurückzufordern, sofern sich herausstellt, dass der Finanzierungsplan eines Projekts erhebliche Unrichtigkeiten 
enthält oder nachweislich Projektmittel ineffizient verwendet werden. Dies gilt ebenso, wenn sich wichtige Bestandteile 
Ihres Projekts nachträglich ändern und Sie diese Änderung der Stiftung nicht unverzüglich mitteilen. Die Versicherungs-
kammer-Stiftung kann zu jedem Zeitpunkt einen Statusbericht anfordern.

Erklärung des Antragstellers
a) Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig richtig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen 
des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werden wir unverzüglich der Versicherungskammer-Stiftung mitteilen.
b) Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung nicht 
besteht. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung der Versicherungskammer-Stiftung durch falsche Angaben in diesem 
Antrag herbeigeführt hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antrag-
steller zurückverlangen, der seinerseits zur Rückzahlung verpflichtet ist. 
c) Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Versicherungskammer-Stif-
tung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, sofern das für die geplante Förderung unseres Projekts 
notwendig ist. 
Wir erklären uns bereit, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert, sowie 
den Mitarbeitern und Gremien der Versicherungskammer-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt. 
Wir willigen ein, dass unser Name zusammen mit unserem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird; sofern eine 
Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht.
Wir erkennen die Fördervoraussetzungen (S.1) an und werden die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen. 
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Eine Auszahlung des Förderbetrags erfolgt erst, wenn eine Kopie des aktuellen Körperschaftssteuerfreistellungsbeschei-
des vorgelegt wurde.
Die Stiftung behält sich vor, die vorstehenden Förderrichtlinien jederzeit zu ändern.
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Der Ehrenamtspreis der Versicherungskammer Stiftung 2017
MIXED GENERATIONS – MITEINANDER FÜREINANDER

Bewerbung

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die Teilnahmebedingungen.
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Straße/PLZ Ort

Telefon (tagsüber) /Mobil

E-Mail

Projektname

Verein/Organisation/Einzelperson

Ansprechpartner

Straße/PLZ Ort

Telefon (tagsüber) / Mobil
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Fax
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Welche Institution oder Person des öffentlichen Lebens kann über das Projekt / Engagement Auskunft geben? 

1. Angaben zum Antragsteller

2. Angaben zum Projekt / Engagement 
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b) Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung nicht 
besteht. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung der Versicherungskammer-Stiftung durch falsche Angaben in diesem 
Antrag herbeigeführt hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antrag-
steller zurückverlangen, der seinerseits zur Rückzahlung verpflichtet ist. 
c) Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Versicherungskammer-Stif-
tung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, sofern das für die geplante Förderung unseres Projekts 
notwendig ist. 
Wir erklären uns bereit, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert, sowie 
den Mitarbeitern und Gremien der Versicherungskammer-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt. 
Wir willigen ein, dass unser Name zusammen mit unserem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird; sofern eine 
Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht.
Wir erkennen die Fördervoraussetzungen (S.1) an und werden die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen. 

Ort, Datum und Unterschrift
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Eine Auszahlung des Förderbetrags erfolgt erst, wenn eine Kopie des aktuellen Körperschaftssteuerfreistellungsbeschei-
des vorgelegt wurde.
Die Stiftung behält sich vor, die vorstehenden Förderrichtlinien jederzeit zu ändern.
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Förderantrag

Projekt

1. Voraussetzung einer Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung 

Förderung von ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 AO.
Wir fördern insbesondere steuerbegünstigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen und rechtlich selbständige  
Einrichtungen, die
 sich im Bereich der Lebensrettung engagieren;
  sich der Förderung der Zivilcourage und des bürgerlichen Engagements, der Prävention von Straftaten sowie der 

Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen;
  Menschen unterstützen, die aufgrund ihres selbstlosen Handelns, aufgrund von Straftaten oder aus anderen Gründen 

unverschuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind;
  soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen;
  sich der Förderung des Brandschutzes und der Brandschutzerziehung, der Verkehrssicherheit, der Alkoholprävention 

unter Jugendlichen sowie der Jugendbildung widmen.
  Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder einer 

geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den 
Mitteln den Stiftungszweck nach Absatz 1 der Satzung fördern.

Weitere Förderkriterien
  Dauerförderungen können nur ausnahmsweise und in begrenztem Ausmaß gewährt werden. 
  Projekte müssen im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

oder eines ihrer Konzernunternehmen durchgeführt werden.
  Projekte müssen finanziell und konzeptionell geplant sein.
  Eine erneute Einreichung bereits abgelehnter Anträge ist grundsätzlich nicht möglich.

Weitere Hinweise 
Die Stiftung behält sich vor, die Förderung von Projekten abzulehnen, im Nachhinein zu streichen oder bereits gewährte 
Mittel zurückzufordern, sofern sich herausstellt, dass der Finanzierungsplan eines Projekts erhebliche Unrichtigkeiten 
enthält oder nachweislich Projektmittel ineffizient verwendet werden. Dies gilt ebenso, wenn sich wichtige Bestandteile 
Ihres Projekts nachträglich ändern und Sie diese Änderung der Stiftung nicht unverzüglich mitteilen. Die Versicherungs-
kammer-Stiftung kann zu jedem Zeitpunkt einen Statusbericht anfordern.

Erklärung des Antragstellers
a) Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig richtig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen 
des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werden wir unverzüglich der Versicherungskammer-Stiftung mitteilen.
b) Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung nicht 
besteht. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung der Versicherungskammer-Stiftung durch falsche Angaben in diesem 
Antrag herbeigeführt hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antrag-
steller zurückverlangen, der seinerseits zur Rückzahlung verpflichtet ist. 
c) Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Versicherungskammer-Stif-
tung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, sofern das für die geplante Förderung unseres Projekts 
notwendig ist. 
Wir erklären uns bereit, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert, sowie 
den Mitarbeitern und Gremien der Versicherungskammer-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt. 
Wir willigen ein, dass unser Name zusammen mit unserem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird; sofern eine 
Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht.
Wir erkennen die Fördervoraussetzungen (S.1) an und werden die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen. 

Ort, Datum und Unterschrift
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Förderantrag

Projekt

1. Voraussetzung einer Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung 

Förderung von ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 AO.
Wir fördern insbesondere steuerbegünstigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen und rechtlich selbständige  
Einrichtungen, die
 sich im Bereich der Lebensrettung engagieren;
  sich der Förderung der Zivilcourage und des bürgerlichen Engagements, der Prävention von Straftaten sowie der 

Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen;
  Menschen unterstützen, die aufgrund ihres selbstlosen Handelns, aufgrund von Straftaten oder aus anderen Gründen 

unverschuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind;
  soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen;
  sich der Förderung des Brandschutzes und der Brandschutzerziehung, der Verkehrssicherheit, der Alkoholprävention 

unter Jugendlichen sowie der Jugendbildung widmen.
  Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder einer 

geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den 
Mitteln den Stiftungszweck nach Absatz 1 der Satzung fördern.

Weitere Förderkriterien
  Dauerförderungen können nur ausnahmsweise und in begrenztem Ausmaß gewährt werden. 
  Projekte müssen im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

oder eines ihrer Konzernunternehmen durchgeführt werden.
  Projekte müssen finanziell und konzeptionell geplant sein.
  Eine erneute Einreichung bereits abgelehnter Anträge ist grundsätzlich nicht möglich.

Weitere Hinweise 
Die Stiftung behält sich vor, die Förderung von Projekten abzulehnen, im Nachhinein zu streichen oder bereits gewährte 
Mittel zurückzufordern, sofern sich herausstellt, dass der Finanzierungsplan eines Projekts erhebliche Unrichtigkeiten 
enthält oder nachweislich Projektmittel ineffizient verwendet werden. Dies gilt ebenso, wenn sich wichtige Bestandteile 
Ihres Projekts nachträglich ändern und Sie diese Änderung der Stiftung nicht unverzüglich mitteilen. Die Versicherungs-
kammer-Stiftung kann zu jedem Zeitpunkt einen Statusbericht anfordern.

Erklärung des Antragstellers
a) Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig richtig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen 
des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werden wir unverzüglich der Versicherungskammer-Stiftung mitteilen.
b) Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung nicht 
besteht. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung der Versicherungskammer-Stiftung durch falsche Angaben in diesem 
Antrag herbeigeführt hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antrag-
steller zurückverlangen, der seinerseits zur Rückzahlung verpflichtet ist. 
c) Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Versicherungskammer-Stif-
tung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, sofern das für die geplante Förderung unseres Projekts 
notwendig ist. 
Wir erklären uns bereit, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert, sowie 
den Mitarbeitern und Gremien der Versicherungskammer-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt. 
Wir willigen ein, dass unser Name zusammen mit unserem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird; sofern eine 
Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht.
Wir erkennen die Fördervoraussetzungen (S.1) an und werden die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen. 
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Der Ehrenamtspreis der Versicherungskammer Stiftung 2017
MIXED GENERATIONS – MITEINANDER FÜREINANDER

Bitte legen Sie in einer formlosen Anlage von ein bis drei DIN A4 Seiten die Schwerpunkte des jeweiligen Projektes 
dar (Ziel und Zielgruppe, Start bzw. Dauer der Initiative, geschichtlicher Hintergrund zum Projekt, Inhalte des Pro-
jektes, Ablauf Projekt etc.). Darüber hinaus bitten wir Sie kurz zu erläutern, warum Ihr Projekt en „Ehrenamtspreis  
MIXED GENERATIONS – MITEINANDER FÜREINANDER“ verdient. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, 
auch andere Informationen, wie z. B. Broschüren, Presseartikel oder Internetverweise beizufügen. Ihre kompletten 
Bewerbungsunterlagen mit Projektbeschreibung und weiteren Anlagen senden Sie bitte bis spätestens 
28. Februar 2017 wenn möglich per Mail an:

info@versicherungskammer-stiftung.de  

Sie können uns Ihre Unterlagen auch per Post schicken – an folgende Adresse:  

Versicherungskammer Stiftung 
Frau Isabel Stier 
Maximilianstr. 53 
80538 München

3. Bewerbung für Kategorie (bitte eine Kategorie ankreuzen) 

4. Beschreibung des Projektes

Seite 2 von 4

Kategorie: WIR GESTALTEN!

Ein laufendes Projekt, bei dem Alt und Jung gemeinsam füreinander und miteinander aktiv sind.

Kategorie: WIR STARTEN DURCH!

Ein Projekt, das Alt und Jung verbindet, und das vorrangig von Kindern und/oder jungen Erwachsenen bis 

25 Jahren entwickelt und durchgeführt wird.

mailto:info@versicherungskammer-stiftung.de
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Versicherungskammer-Stiftung  Maximilianstraße 53  80530 München
Tel. (0 89) 21 60-48 36  Fax (0 89) 21 60-17 50  info@versicherungskammer-stiftung.de

Förderantrag

Projekt

1. Voraussetzung einer Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung 

Förderung von ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 AO.
Wir fördern insbesondere steuerbegünstigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen und rechtlich selbständige  
Einrichtungen, die
 sich im Bereich der Lebensrettung engagieren;
  sich der Förderung der Zivilcourage und des bürgerlichen Engagements, der Prävention von Straftaten sowie der 

Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen;
  Menschen unterstützen, die aufgrund ihres selbstlosen Handelns, aufgrund von Straftaten oder aus anderen Gründen 

unverschuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind;
  soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen;
  sich der Förderung des Brandschutzes und der Brandschutzerziehung, der Verkehrssicherheit, der Alkoholprävention 

unter Jugendlichen sowie der Jugendbildung widmen.
  Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder einer 

geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den 
Mitteln den Stiftungszweck nach Absatz 1 der Satzung fördern.

Weitere Förderkriterien
  Dauerförderungen können nur ausnahmsweise und in begrenztem Ausmaß gewährt werden. 
  Projekte müssen im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

oder eines ihrer Konzernunternehmen durchgeführt werden.
  Projekte müssen finanziell und konzeptionell geplant sein.
  Eine erneute Einreichung bereits abgelehnter Anträge ist grundsätzlich nicht möglich.

Weitere Hinweise 
Die Stiftung behält sich vor, die Förderung von Projekten abzulehnen, im Nachhinein zu streichen oder bereits gewährte 
Mittel zurückzufordern, sofern sich herausstellt, dass der Finanzierungsplan eines Projekts erhebliche Unrichtigkeiten 
enthält oder nachweislich Projektmittel ineffizient verwendet werden. Dies gilt ebenso, wenn sich wichtige Bestandteile 
Ihres Projekts nachträglich ändern und Sie diese Änderung der Stiftung nicht unverzüglich mitteilen. Die Versicherungs-
kammer-Stiftung kann zu jedem Zeitpunkt einen Statusbericht anfordern.

Erklärung des Antragstellers
a) Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig richtig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen 
des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werden wir unverzüglich der Versicherungskammer-Stiftung mitteilen.
b) Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung nicht 
besteht. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung der Versicherungskammer-Stiftung durch falsche Angaben in diesem 
Antrag herbeigeführt hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antrag-
steller zurückverlangen, der seinerseits zur Rückzahlung verpflichtet ist. 
c) Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Versicherungskammer-Stif-
tung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, sofern das für die geplante Förderung unseres Projekts 
notwendig ist. 
Wir erklären uns bereit, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert, sowie 
den Mitarbeitern und Gremien der Versicherungskammer-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt. 
Wir willigen ein, dass unser Name zusammen mit unserem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird; sofern eine 
Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht.
Wir erkennen die Fördervoraussetzungen (S.1) an und werden die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen. 

Ort, Datum und Unterschrift
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Versicherungskammer-Stiftung  Maximilianstraße 53  80530 München
Tel. (0 89) 21 60-48 36  Fax (0 89) 21 60-17 50  info@versicherungskammer-stiftung.de

Förderantrag

Projekt

1. Voraussetzung einer Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung 

Förderung von ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 AO.
Wir fördern insbesondere steuerbegünstigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen und rechtlich selbständige  
Einrichtungen, die
 sich im Bereich der Lebensrettung engagieren;
  sich der Förderung der Zivilcourage und des bürgerlichen Engagements, der Prävention von Straftaten sowie der 

Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen;
  Menschen unterstützen, die aufgrund ihres selbstlosen Handelns, aufgrund von Straftaten oder aus anderen Gründen 

unverschuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind;
  soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen;
  sich der Förderung des Brandschutzes und der Brandschutzerziehung, der Verkehrssicherheit, der Alkoholprävention 

unter Jugendlichen sowie der Jugendbildung widmen.
  Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder einer 

geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den 
Mitteln den Stiftungszweck nach Absatz 1 der Satzung fördern.

Weitere Förderkriterien
  Dauerförderungen können nur ausnahmsweise und in begrenztem Ausmaß gewährt werden. 
  Projekte müssen im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

oder eines ihrer Konzernunternehmen durchgeführt werden.
  Projekte müssen finanziell und konzeptionell geplant sein.
  Eine erneute Einreichung bereits abgelehnter Anträge ist grundsätzlich nicht möglich.

Weitere Hinweise 
Die Stiftung behält sich vor, die Förderung von Projekten abzulehnen, im Nachhinein zu streichen oder bereits gewährte 
Mittel zurückzufordern, sofern sich herausstellt, dass der Finanzierungsplan eines Projekts erhebliche Unrichtigkeiten 
enthält oder nachweislich Projektmittel ineffizient verwendet werden. Dies gilt ebenso, wenn sich wichtige Bestandteile 
Ihres Projekts nachträglich ändern und Sie diese Änderung der Stiftung nicht unverzüglich mitteilen. Die Versicherungs-
kammer-Stiftung kann zu jedem Zeitpunkt einen Statusbericht anfordern.

Erklärung des Antragstellers
a) Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig richtig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen 
des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werden wir unverzüglich der Versicherungskammer-Stiftung mitteilen.
b) Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung nicht 
besteht. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung der Versicherungskammer-Stiftung durch falsche Angaben in diesem 
Antrag herbeigeführt hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antrag-
steller zurückverlangen, der seinerseits zur Rückzahlung verpflichtet ist. 
c) Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Versicherungskammer-Stif-
tung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, sofern das für die geplante Förderung unseres Projekts 
notwendig ist. 
Wir erklären uns bereit, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert, sowie 
den Mitarbeitern und Gremien der Versicherungskammer-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt. 
Wir willigen ein, dass unser Name zusammen mit unserem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird; sofern eine 
Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht.
Wir erkennen die Fördervoraussetzungen (S.1) an und werden die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen. 

Ort, Datum und Unterschrift
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Eine Auszahlung des Förderbetrags erfolgt erst, wenn eine Kopie des aktuellen Körperschaftssteuerfreistellungsbeschei-
des vorgelegt wurde.
Die Stiftung behält sich vor, die vorstehenden Förderrichtlinien jederzeit zu ändern.
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Förderantrag

Projekt

1. Voraussetzung einer Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung 

Förderung von ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 AO.
Wir fördern insbesondere steuerbegünstigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen und rechtlich selbständige  
Einrichtungen, die
 sich im Bereich der Lebensrettung engagieren;
  sich der Förderung der Zivilcourage und des bürgerlichen Engagements, der Prävention von Straftaten sowie der 

Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen;
  Menschen unterstützen, die aufgrund ihres selbstlosen Handelns, aufgrund von Straftaten oder aus anderen Gründen 

unverschuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind;
  soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen;
  sich der Förderung des Brandschutzes und der Brandschutzerziehung, der Verkehrssicherheit, der Alkoholprävention 

unter Jugendlichen sowie der Jugendbildung widmen.
  Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder einer 

geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den 
Mitteln den Stiftungszweck nach Absatz 1 der Satzung fördern.

Weitere Förderkriterien
  Dauerförderungen können nur ausnahmsweise und in begrenztem Ausmaß gewährt werden. 
  Projekte müssen im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

oder eines ihrer Konzernunternehmen durchgeführt werden.
  Projekte müssen finanziell und konzeptionell geplant sein.
  Eine erneute Einreichung bereits abgelehnter Anträge ist grundsätzlich nicht möglich.

Weitere Hinweise 
Die Stiftung behält sich vor, die Förderung von Projekten abzulehnen, im Nachhinein zu streichen oder bereits gewährte 
Mittel zurückzufordern, sofern sich herausstellt, dass der Finanzierungsplan eines Projekts erhebliche Unrichtigkeiten 
enthält oder nachweislich Projektmittel ineffizient verwendet werden. Dies gilt ebenso, wenn sich wichtige Bestandteile 
Ihres Projekts nachträglich ändern und Sie diese Änderung der Stiftung nicht unverzüglich mitteilen. Die Versicherungs-
kammer-Stiftung kann zu jedem Zeitpunkt einen Statusbericht anfordern.

Erklärung des Antragstellers
a) Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig richtig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen 
des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werden wir unverzüglich der Versicherungskammer-Stiftung mitteilen.
b) Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung nicht 
besteht. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung der Versicherungskammer-Stiftung durch falsche Angaben in diesem 
Antrag herbeigeführt hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antrag-
steller zurückverlangen, der seinerseits zur Rückzahlung verpflichtet ist. 
c) Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Versicherungskammer-Stif-
tung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, sofern das für die geplante Förderung unseres Projekts 
notwendig ist. 
Wir erklären uns bereit, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert, sowie 
den Mitarbeitern und Gremien der Versicherungskammer-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt. 
Wir willigen ein, dass unser Name zusammen mit unserem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird; sofern eine 
Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht.
Wir erkennen die Fördervoraussetzungen (S.1) an und werden die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen. 

Ort, Datum und Unterschrift
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Versicherungskammer-Stiftung  Maximilianstraße 53  80530 München
Tel. (0 89) 21 60-48 36  Fax (0 89) 21 60-17 50  info@versicherungskammer-stiftung.de

Förderantrag

Projekt

1. Voraussetzung einer Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung 

Förderung von ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 AO.
Wir fördern insbesondere steuerbegünstigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen und rechtlich selbständige  
Einrichtungen, die
 sich im Bereich der Lebensrettung engagieren;
  sich der Förderung der Zivilcourage und des bürgerlichen Engagements, der Prävention von Straftaten sowie der 

Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen;
  Menschen unterstützen, die aufgrund ihres selbstlosen Handelns, aufgrund von Straftaten oder aus anderen Gründen 

unverschuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind;
  soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen;
  sich der Förderung des Brandschutzes und der Brandschutzerziehung, der Verkehrssicherheit, der Alkoholprävention 

unter Jugendlichen sowie der Jugendbildung widmen.
  Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder einer 

geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den 
Mitteln den Stiftungszweck nach Absatz 1 der Satzung fördern.

Weitere Förderkriterien
  Dauerförderungen können nur ausnahmsweise und in begrenztem Ausmaß gewährt werden. 
  Projekte müssen im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

oder eines ihrer Konzernunternehmen durchgeführt werden.
  Projekte müssen finanziell und konzeptionell geplant sein.
  Eine erneute Einreichung bereits abgelehnter Anträge ist grundsätzlich nicht möglich.

Weitere Hinweise 
Die Stiftung behält sich vor, die Förderung von Projekten abzulehnen, im Nachhinein zu streichen oder bereits gewährte 
Mittel zurückzufordern, sofern sich herausstellt, dass der Finanzierungsplan eines Projekts erhebliche Unrichtigkeiten 
enthält oder nachweislich Projektmittel ineffizient verwendet werden. Dies gilt ebenso, wenn sich wichtige Bestandteile 
Ihres Projekts nachträglich ändern und Sie diese Änderung der Stiftung nicht unverzüglich mitteilen. Die Versicherungs-
kammer-Stiftung kann zu jedem Zeitpunkt einen Statusbericht anfordern.

Erklärung des Antragstellers
a) Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig richtig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen 
des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werden wir unverzüglich der Versicherungskammer-Stiftung mitteilen.
b) Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung nicht 
besteht. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung der Versicherungskammer-Stiftung durch falsche Angaben in diesem 
Antrag herbeigeführt hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antrag-
steller zurückverlangen, der seinerseits zur Rückzahlung verpflichtet ist. 
c) Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Versicherungskammer-Stif-
tung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, sofern das für die geplante Förderung unseres Projekts 
notwendig ist. 
Wir erklären uns bereit, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert, sowie 
den Mitarbeitern und Gremien der Versicherungskammer-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt. 
Wir willigen ein, dass unser Name zusammen mit unserem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird; sofern eine 
Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht.
Wir erkennen die Fördervoraussetzungen (S.1) an und werden die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen. 
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Bei Fragen zu den Teilnahmebedingungen wenden Sie sich bitte an Frau Isabel Stier 
unter +49 89 2160 4836 oder info@versicherungskammer-stiftung.de

Bitte ankreuzen und mit Unterschrift bestätigen:

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Weitere Informationen unter www.versicherungskammer-stiftung.de

Ort und Datum Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben (Projektbeschreibung, Kontakt, Namen etc.) ggf. für 

Publikationen und/oder Pressemitteilungen durch die Versicherungskammer Stiftung genutzt werden. Eine 

Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.  

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen des nächsten Ehrenamtsymposiums 

am 19. Mai 2017 in München das Projekt präsentiert wird 

(im besten Fall durch den Projektverantwortlichen).  

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Preisverleihung gemachte Fotos und/oder Videoaufnah-

men ggf. für Publikationen und/oder Pressemitteilungen durch die Versicherungskammer Stiftung uneinge-

schränkt genutzt werden, ggf. auf der Webseite der Stiftung, www.versicherungskammer-stiftung.de sowie 

ggf. in Social Media Kanälen (facebook, twitter)  veröffentlicht werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 

nicht. 

Ich bestätige, dass weder die Projektverantwortlichen noch die Mitglieder der vorgestellten Projektinitiative 

einer extremistischen politischen Vereinigung, einer Sekte o ä. angehören.

mailto:info@versicherungskammer-stiftung.de
https://www.versicherungskammer-stiftung.de
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Versicherungskammer-Stiftung  Maximilianstraße 53  80530 München
Tel. (0 89) 21 60-48 36  Fax (0 89) 21 60-17 50  info@versicherungskammer-stiftung.de

Förderantrag

Projekt

1. Voraussetzung einer Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung 

Förderung von ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 AO.
Wir fördern insbesondere steuerbegünstigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen und rechtlich selbständige  
Einrichtungen, die
 sich im Bereich der Lebensrettung engagieren;
  sich der Förderung der Zivilcourage und des bürgerlichen Engagements, der Prävention von Straftaten sowie der 

Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen;
  Menschen unterstützen, die aufgrund ihres selbstlosen Handelns, aufgrund von Straftaten oder aus anderen Gründen 

unverschuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind;
  soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen;
  sich der Förderung des Brandschutzes und der Brandschutzerziehung, der Verkehrssicherheit, der Alkoholprävention 

unter Jugendlichen sowie der Jugendbildung widmen.
  Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder einer 

geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den 
Mitteln den Stiftungszweck nach Absatz 1 der Satzung fördern.

Weitere Förderkriterien
  Dauerförderungen können nur ausnahmsweise und in begrenztem Ausmaß gewährt werden. 
  Projekte müssen im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

oder eines ihrer Konzernunternehmen durchgeführt werden.
  Projekte müssen finanziell und konzeptionell geplant sein.
  Eine erneute Einreichung bereits abgelehnter Anträge ist grundsätzlich nicht möglich.

Weitere Hinweise 
Die Stiftung behält sich vor, die Förderung von Projekten abzulehnen, im Nachhinein zu streichen oder bereits gewährte 
Mittel zurückzufordern, sofern sich herausstellt, dass der Finanzierungsplan eines Projekts erhebliche Unrichtigkeiten 
enthält oder nachweislich Projektmittel ineffizient verwendet werden. Dies gilt ebenso, wenn sich wichtige Bestandteile 
Ihres Projekts nachträglich ändern und Sie diese Änderung der Stiftung nicht unverzüglich mitteilen. Die Versicherungs-
kammer-Stiftung kann zu jedem Zeitpunkt einen Statusbericht anfordern.

Erklärung des Antragstellers
a) Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig richtig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen 
des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werden wir unverzüglich der Versicherungskammer-Stiftung mitteilen.
b) Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung nicht 
besteht. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung der Versicherungskammer-Stiftung durch falsche Angaben in diesem 
Antrag herbeigeführt hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antrag-
steller zurückverlangen, der seinerseits zur Rückzahlung verpflichtet ist. 
c) Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Versicherungskammer-Stif-
tung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, sofern das für die geplante Förderung unseres Projekts 
notwendig ist. 
Wir erklären uns bereit, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert, sowie 
den Mitarbeitern und Gremien der Versicherungskammer-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt. 
Wir willigen ein, dass unser Name zusammen mit unserem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird; sofern eine 
Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht.
Wir erkennen die Fördervoraussetzungen (S.1) an und werden die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen. 

Ort, Datum und Unterschrift
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Versicherungskammer-Stiftung  Maximilianstraße 53  80530 München
Tel. (0 89) 21 60-48 36  Fax (0 89) 21 60-17 50  info@versicherungskammer-stiftung.de

Förderantrag

Projekt

1. Voraussetzung einer Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung 

Förderung von ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 AO.
Wir fördern insbesondere steuerbegünstigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen und rechtlich selbständige  
Einrichtungen, die
 sich im Bereich der Lebensrettung engagieren;
  sich der Förderung der Zivilcourage und des bürgerlichen Engagements, der Prävention von Straftaten sowie der 

Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen;
  Menschen unterstützen, die aufgrund ihres selbstlosen Handelns, aufgrund von Straftaten oder aus anderen Gründen 

unverschuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind;
  soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen;
  sich der Förderung des Brandschutzes und der Brandschutzerziehung, der Verkehrssicherheit, der Alkoholprävention 

unter Jugendlichen sowie der Jugendbildung widmen.
  Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder einer 

geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den 
Mitteln den Stiftungszweck nach Absatz 1 der Satzung fördern.

Weitere Förderkriterien
  Dauerförderungen können nur ausnahmsweise und in begrenztem Ausmaß gewährt werden. 
  Projekte müssen im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

oder eines ihrer Konzernunternehmen durchgeführt werden.
  Projekte müssen finanziell und konzeptionell geplant sein.
  Eine erneute Einreichung bereits abgelehnter Anträge ist grundsätzlich nicht möglich.

Weitere Hinweise 
Die Stiftung behält sich vor, die Förderung von Projekten abzulehnen, im Nachhinein zu streichen oder bereits gewährte 
Mittel zurückzufordern, sofern sich herausstellt, dass der Finanzierungsplan eines Projekts erhebliche Unrichtigkeiten 
enthält oder nachweislich Projektmittel ineffizient verwendet werden. Dies gilt ebenso, wenn sich wichtige Bestandteile 
Ihres Projekts nachträglich ändern und Sie diese Änderung der Stiftung nicht unverzüglich mitteilen. Die Versicherungs-
kammer-Stiftung kann zu jedem Zeitpunkt einen Statusbericht anfordern.

Erklärung des Antragstellers
a) Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig richtig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen 
des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werden wir unverzüglich der Versicherungskammer-Stiftung mitteilen.
b) Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung nicht 
besteht. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung der Versicherungskammer-Stiftung durch falsche Angaben in diesem 
Antrag herbeigeführt hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antrag-
steller zurückverlangen, der seinerseits zur Rückzahlung verpflichtet ist. 
c) Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Versicherungskammer-Stif-
tung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, sofern das für die geplante Förderung unseres Projekts 
notwendig ist. 
Wir erklären uns bereit, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert, sowie 
den Mitarbeitern und Gremien der Versicherungskammer-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt. 
Wir willigen ein, dass unser Name zusammen mit unserem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird; sofern eine 
Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht.
Wir erkennen die Fördervoraussetzungen (S.1) an und werden die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen. 

Ort, Datum und Unterschrift
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Eine Auszahlung des Förderbetrags erfolgt erst, wenn eine Kopie des aktuellen Körperschaftssteuerfreistellungsbeschei-
des vorgelegt wurde.
Die Stiftung behält sich vor, die vorstehenden Förderrichtlinien jederzeit zu ändern.
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Versicherungskammer-Stiftung  Maximilianstraße 53  80530 München
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Förderantrag

Projekt

1. Voraussetzung einer Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung 

Förderung von ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 AO.
Wir fördern insbesondere steuerbegünstigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen und rechtlich selbständige  
Einrichtungen, die
 sich im Bereich der Lebensrettung engagieren;
  sich der Förderung der Zivilcourage und des bürgerlichen Engagements, der Prävention von Straftaten sowie der 

Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen;
  Menschen unterstützen, die aufgrund ihres selbstlosen Handelns, aufgrund von Straftaten oder aus anderen Gründen 

unverschuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind;
  soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen;
  sich der Förderung des Brandschutzes und der Brandschutzerziehung, der Verkehrssicherheit, der Alkoholprävention 

unter Jugendlichen sowie der Jugendbildung widmen.
  Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder einer 

geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den 
Mitteln den Stiftungszweck nach Absatz 1 der Satzung fördern.

Weitere Förderkriterien
  Dauerförderungen können nur ausnahmsweise und in begrenztem Ausmaß gewährt werden. 
  Projekte müssen im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

oder eines ihrer Konzernunternehmen durchgeführt werden.
  Projekte müssen finanziell und konzeptionell geplant sein.
  Eine erneute Einreichung bereits abgelehnter Anträge ist grundsätzlich nicht möglich.

Weitere Hinweise 
Die Stiftung behält sich vor, die Förderung von Projekten abzulehnen, im Nachhinein zu streichen oder bereits gewährte 
Mittel zurückzufordern, sofern sich herausstellt, dass der Finanzierungsplan eines Projekts erhebliche Unrichtigkeiten 
enthält oder nachweislich Projektmittel ineffizient verwendet werden. Dies gilt ebenso, wenn sich wichtige Bestandteile 
Ihres Projekts nachträglich ändern und Sie diese Änderung der Stiftung nicht unverzüglich mitteilen. Die Versicherungs-
kammer-Stiftung kann zu jedem Zeitpunkt einen Statusbericht anfordern.

Erklärung des Antragstellers
a) Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig richtig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen 
des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werden wir unverzüglich der Versicherungskammer-Stiftung mitteilen.
b) Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung nicht 
besteht. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung der Versicherungskammer-Stiftung durch falsche Angaben in diesem 
Antrag herbeigeführt hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antrag-
steller zurückverlangen, der seinerseits zur Rückzahlung verpflichtet ist. 
c) Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Versicherungskammer-Stif-
tung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, sofern das für die geplante Förderung unseres Projekts 
notwendig ist. 
Wir erklären uns bereit, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert, sowie 
den Mitarbeitern und Gremien der Versicherungskammer-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt. 
Wir willigen ein, dass unser Name zusammen mit unserem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird; sofern eine 
Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht.
Wir erkennen die Fördervoraussetzungen (S.1) an und werden die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen. 
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Versicherungskammer-Stiftung  Maximilianstraße 53  80530 München
Tel. (0 89) 21 60-48 36  Fax (0 89) 21 60-17 50  info@versicherungskammer-stiftung.de

Förderantrag

Projekt

1. Voraussetzung einer Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung 

Förderung von ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 AO.
Wir fördern insbesondere steuerbegünstigte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen und rechtlich selbständige  
Einrichtungen, die
 sich im Bereich der Lebensrettung engagieren;
  sich der Förderung der Zivilcourage und des bürgerlichen Engagements, der Prävention von Straftaten sowie der 

Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen;
  Menschen unterstützen, die aufgrund ihres selbstlosen Handelns, aufgrund von Straftaten oder aus anderen Gründen 

unverschuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind;
  soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen;
  sich der Förderung des Brandschutzes und der Brandschutzerziehung, der Verkehrssicherheit, der Alkoholprävention 

unter Jugendlichen sowie der Jugendbildung widmen.
  Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder einer 

geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den 
Mitteln den Stiftungszweck nach Absatz 1 der Satzung fördern.

Weitere Förderkriterien
  Dauerförderungen können nur ausnahmsweise und in begrenztem Ausmaß gewährt werden. 
  Projekte müssen im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

oder eines ihrer Konzernunternehmen durchgeführt werden.
  Projekte müssen finanziell und konzeptionell geplant sein.
  Eine erneute Einreichung bereits abgelehnter Anträge ist grundsätzlich nicht möglich.

Weitere Hinweise 
Die Stiftung behält sich vor, die Förderung von Projekten abzulehnen, im Nachhinein zu streichen oder bereits gewährte 
Mittel zurückzufordern, sofern sich herausstellt, dass der Finanzierungsplan eines Projekts erhebliche Unrichtigkeiten 
enthält oder nachweislich Projektmittel ineffizient verwendet werden. Dies gilt ebenso, wenn sich wichtige Bestandteile 
Ihres Projekts nachträglich ändern und Sie diese Änderung der Stiftung nicht unverzüglich mitteilen. Die Versicherungs-
kammer-Stiftung kann zu jedem Zeitpunkt einen Statusbericht anfordern.

Erklärung des Antragstellers
a) Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig richtig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen 
des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werden wir unverzüglich der Versicherungskammer-Stiftung mitteilen.
b) Uns ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Versicherungskammer-Stiftung nicht 
besteht. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung der Versicherungskammer-Stiftung durch falsche Angaben in diesem 
Antrag herbeigeführt hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antrag-
steller zurückverlangen, der seinerseits zur Rückzahlung verpflichtet ist. 
c) Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären wir uns damit einverstanden, dass die Versicherungskammer-Stif-
tung unsere Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, sofern das für die geplante Förderung unseres Projekts 
notwendig ist. 
Wir erklären uns bereit, dass die Stiftung unsere Angaben zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert, sowie 
den Mitarbeitern und Gremien der Versicherungskammer-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt. 
Wir willigen ein, dass unser Name zusammen mit unserem Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird; sofern eine 
Förderentscheidung zu unseren Gunsten ergeht.
Wir erkennen die Fördervoraussetzungen (S.1) an und werden die damit verbundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen. 
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Folgende Unterlagen werden eingereicht:

Teilnahmebedingungen:

Ausgefülltes Bewerbungsformular

Projektbeschreibung mit       Seiten  

Sonstiges

1. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2017 - es gilt das Datum des Poststempels  / der E-Mail.

2. Die Jurysitzung findet im März 2017 statt. Die Prämierung der Siegerprojekte wird am 19.Mai 2017 im  
Rahmen des Ehrenamtsymposiums vorgenommen.

3. Bewerben kann sich jede Institution, jeder Verein, jede Initiative, Start-Ups oder auch Unternehmen, so fern sie 
von Ehrenamtlichen mitgetragen werden.

4. Projekt wird in Bayern oder Pfalz umgesetzt.

5. Den Projekten müssen gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zugrunde liegen.

6. Anmeldung des Projektes ist nur in einer Kategorie möglich.

7. Umfang der Projektbeschreibung beträgt höchstens drei DIN A4 Seiten.

8. Zusätzliche Anlagen wie z. B. DVD, Bildmaterial, Verweise auf Internetpräsenz und sonstige Nachweise  
sind möglich.

9. Stadträte, Bezirksvertretungen, Gewerkschaften und politische Parteien dürfen keine  
eigenen Projekte einreichen.

10. Bewerbungen mit Projekten, die politisch oder religiös nicht neutral sind oder gegen Strafgesetze oder die 
guten Sitten verstoßen oder grob anstößig sind, werden nicht bearbeitet.

11. Die Versicherungskammer Stiftung nutzt und speichert personenbezogene Daten der Bewerber nur im Rah-
men der Durchführung des Wettbewerbs. Die Daten werden Dritten ohne ausdrückliche Einwilligung nicht 
zugänglich gemacht. Die Jurymitglieder sowie die zum Konzern Versicherungskammer Bayern gehörenden 
Unternehmen gelten nicht als Dritte. Die personenbezogenen Daten werden mit Beendigung des Wettbewerbs 
gelöscht.

12. Die Versicherungskammer Stiftung ist berechtigt, Bewerbungen wegen eines Verstoßes gegen die Teilnahme-
bedingungen aus dem Wettbewerb auszuschließen.


